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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das neue Jahr schreitet vor-
an und bei den Temperaturen 
Anfang Februar und den zahl-
reichen zum Licht strebenden 
Frühblühern glaubt man, es 
ist schon Frühling.
Am 24. Januar haben wir Be-
scheid bekommen, dass wir 
doch noch den ausführlichen 
Förderantrag für die Sanie-
rung unseres Sportplatzes 
einreichen können- natürlich 
auch wieder mit einer sehr 
„sportlichen“ Frist, nämlich 
bis zum 29.Februar. Zu die-
sem Termin müssen auch alle 
restlichen Unterlagen für die 
Brücke Roldisleben noch vor-
gelegt werden. Somit wird es 
nicht langweilig.
Große Sorgen haben wir mit 
den ortsnahen Waldberei-
chen. Viele Jahre konnten wir 
beim Wachsen „zusehen“ 
und uns daran erfreuen. Jetzt 
haben wir durch Schädlinge, 
Krankheiten, Unwetter und 
teilweise Überalterung viele 
Probleme. Die Mitarbeiter des 
Bauhofes können das bis auf 
Einzelfälle nicht leisten. Dafür 
werden Fachfirmen und Tech-
nik benötigt, die alle voll mit 
Aufträgen und auch sehr teu-
er sind. Daher möchte ich um 
Geduld bitten, wenn etwas 
nicht sofort erledigt werden 
kann. Da, wo Gefahr im Ver-
zug ist, versuchen wir natür-
lich schnell zu handeln.
Für die Schwimmbadsanie-
rung liegen nun die Haupt-
angebote vor. Es ist nicht 
preiswert, aber bleibt im ge-
schätzten Rahmen. Natür-

lich wäre es schön gewesen, 
noch etwas zu sparen, aber 
wir haben uns zu unserem 
Schwimmbad bekannt und 
werden die Sanierung auch 
schaffen. Wenn dieser Kurier 
erscheint, hat der Stadtrat si-
cher den Haushalt für 2024 
beschlossen und die wichtigs-
ten Aufträge vergeben.
Im Haushalt 2024 sind sehr 
viele Investitionen vorgese-
hen, die überwiegend mit För-
dermitteln umgesetzt werden 
können, wie Schwimmbad, 
Brücke Roldisleben, Sport-
platz, Heizungsumstellung 
Kita Bachra und die Dorfer-
neuerung Bachra/Schafau.
Aber auch andere Investiti-
onen, die wir komplett aus 
der eigenen Tasche leisten 
müssen, sind geplant. Dazu 
gehört u.a. der Aufbau des 
Feuerwehrautos für Rothen-
berga, Straßenbaumaßnah-
men, die Halle für den Bau-
hof, Geräte und viele kleinere 
Maßnahmen. So viele Aufga-
ben kann eine kleine Stadt 
wie Rastenberg nicht nur aus 
dem Portemonnaie bezahlen. 
Es ist die Aufnahme eines 
Kredites nötig. Die Stadträte 
und ich gehen damit nicht 
leichtfertig um, haben sehr oft 
dazu beraten, gerechnet und 
abgewogen. Die Gefahr, dass 
es in den nächsten Jahren 
wesentlich weniger Unter-
stützung durch Fördermittel 
geben wird, ist bei der poli-
tischen und wirtschaftlichen 
Lage groß. Daher ist es wich-
tig, dass wir jetzt auch mutig 

sind und die Chancen nutzen, 
Notwendiges und auch Gutes 
für unsere Orte zu tun.
Die Arbeit im Stadtrat und 
den Ausschüssen ist sehr kon-
struktiv und alle denken und 
handeln mit bestem Wissen 
und Gewissen im Sinne unse-
rer Orte. Wir sind nicht immer 
einer Meinung, aber versu-
chen, vernünftig und sachlich 
zu diskutieren, abzuwägen 
und eine für alle tragbare Lö-
sung zu finden.
Es ist auch immer wieder eine 
große Freude zu sehen, was 
wir für tolle Vereine in unse-
ren Orten haben. Alle leisten 
einen großen Beitrag, um 
unseren Alltag besser und 
bunter zu machen. Gerade 
am Jahresanfang, wenn alle 
fleißig ihre Veranstaltungen 
planen, wird deutlich, wie viel 
Arbeit auch darin steckt. Sehr 
wertvoll ist dabei die Koordi-
nation im Vereinsring.
Informieren Sie sich bitte auf 
der Internetseite der Stadt, 
auf den digitalen Schaukäs-
ten (nur Mut beim Ausprobie-
ren) oder hier im Kurier über 
Neuigkeiten oder Veranstal-
tungen.
Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen Start in den Frühling.
Bleiben Sie gesund und allen 
Erkrankten sende ich die bes-
ten Genesungswünsche.

Herzlichst
Ihre Bürgermeisterin  
Beatrix Winter
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Kindertagesstätte „Blumenwiese“ Rastenberg

Tel.: 036377 / 80344

Kindertagesstätte „Kinderland“ Bachra

Tel.: 036378 / 5778

Heimatstube Rastenberg

Tel.: 036377 / 4236
Sprechzeiten:
Mittwoch  ...................................................................14.00 bis 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Kölleda (VG)

Wie können wir Ihnen helfen? 
Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Stadtkasse
(über Stadt Kölleda):

Tel.: 03635 / 450-0

Alles andere:

Tel.: 03635 / 450-105 /-155 oder -109
E-Mail: poststelle@vgem-koelleda.de

Sprechzeiten
Montag, Donnerstag, Freitag  ...................................  09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag  ..................................................................  14:00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .............................................................................  geschlossen

Kontaktbereichsbeamter der VG Kölleda
Stadt Rastenberg, Roldisleben, Rothenberga, Schafau,
Bachra, Ostramondra, Großmonra, Burgwenden, Backleben

Polizeihauptmeister André Bohne, Markt 1, 99636 Rastenberg
Tel.: 036377 / 837232 mit AB
Sprechtag:
Dienstag  ...................................................................16:00 bis 18:00 Uhr
und Termin nach Vereinbarung

Polizeidienststelle Sömmerda

Bahnhofstraße 29, 99610 Sömmerda
Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet
Die NEUE öffentliche Einwahl für die PI Sömmerda
ist 0361 - 5743 25100.

Redaktionsschluss 
nächster Rastenberger Kurier

Für den nächsten Rastenberg Kurier senden Sie
Ihre Beiträge bitte bis spätestens
Montag, den 15. März 2024

an
kurier@rastenberg.de.

Erscheinungstag 23. März 2024

Bereitschaftsdienste

Dienstplan Ärzte

Notfall-Nummern
Rettungsdienst / Feuerwehr:  Leitstelle Erfurt - 112
Polizei:  110
Bundesweite Notrufnummer 116 117

Notdienstplan für  
die Apotheken Kölleda, Buttstädt, Rastenberg
Die Zuständigkeit des Notdienstes der Apotheken von 8.00 Uhr bis 
Folgetag 8.00 Uhr wechselt täglich und ist in jeder Apotheke den 
Aushängen zu entnehmen. Wir bitten dies zu beachten.

BeWA mbH Sömmerda

Bereitschaftsdienst
Bereich Abwasser:  0800 - 3634800
Bereich Trinkwasser:  0800 - 0725175

Wichtige Rufnummern und  
Sprechzeiten

Ämter

Landratsamt Sömmerda

Bahnhofstraße 9
Tel.: 03634 / 3540
Sprechzeiten:
Montag  ......................................................................08.00 bis 11.30 Uhr
Dienstag  ...................................................................08.00 bis 11.30 Uhr
und ............................................................................14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .............................................................................. geschlossen
Donnerstag  ...............................................................08.00 bis 11.30 Uhr
Freitag .......................................................................08.00 bis 11.30 Uhr

Straßenverkehrsamt Sömmerda

Wielandstraße 4
Tel.: 03634 / 354700
Kfz-Zulassung:
Tel.: 03634 / 354705
Führerscheinstelle:
Tel.: 03634 / 354719 bis 721
Sprechzeiten:
Montag  ......................................................................08.00 bis 11.30 Uhr
Dienstag  ...................................................................08.00 bis 11.30 Uhr
und ............................................................................14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .............................................................................. geschlossen
Donnerstag  ...............................................................08.00 bis 11.30 Uhr
und ............................................................................15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag .......................................................................08.00 bis 11.30 Uhr

Amtsgericht Sömmerda

Weißenseer Straße 52
Tel.: 03634 / 37070
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag  ....................................................09.00 bis 12.00 Uhr

Finanzamt Erfurt
August-Röbling-Straße 10
99091 Erfurt

Tel.: 0361 / 378-2410
Fax: 0361 / 378-2800
Öffnungszeiten:
Dienstag  ...................................................................08.00 bis 12.00 Uhr
und ............................................................................13.30 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  ...................................................................08.00 bis 12.00 Uhr
Freitag .......................................................................08.00 bis 12.00 Uhr

Stadt Rastenberg

Tel.: 036377 / 767-0
Bürgermeister 036377 / 767-22

Stadtinformation
Öffnungszeiten
Mo  ......................................................................... 09:00 Uhr - 11:00 Uhr
Di  .............................................................................  10:00 bis 18:00 Uhr
Mi  .............................................................................  09:00 bis 11:00 Uhr
Do  ............................................................................  13:00 bis 15:00 Uhr
Fr  .............................................................................  09:00 bis 12:00 Uhr
Kontakt

Telefon +49 3 63 77 76 723
Fax +49 3 63 77 76 722
E-Mail buero@rastenberg.de

Sprechzeiten Bürgermeisterin
Di  .............................................................................  16:00 bis 17:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Bürgerbüro
Öffnungszeiten
Di  .............................................................................  10:00 bis 18:00 Uhr
Do  ............................................................................  10:00 bis 15:00 Uhr
Kontakt

Telefon +49 3 63 77 76 721
Fax +49 3 63 77 76 722
E-Mail: buergerbuero@vgem-koelleda.de
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rastenberg
Der Stadtrat der Stadt Rastenberg hat in seiner Sitzung am 05.06.2023 
den

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 1/23
„Solarpark Am Rollbach“ in der Stadt Rastenberg

gefasst.
Beschlussnummer: RB/171/2023
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Rastenberg beschließt gem. § 2 Abs. 21 BauGB

1. Ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr.: 1/23 „Solar-
park Am Rollbach“ am südlichen Stadtrand aufzustellen. Der räum-
liche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Anlage 1 
dargestellt.
Die betroffenen Flurstücke sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Folgende Planungsziele werden verfolgt:
- Angebotsplanung für erneuerbare Energien,

hier Flächen für Freiflächen Photovoltaikanlagen.
3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Winter
Bürgermeisterin

Anlage 1

Anlage 2

Liste der Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in der Stadt Rastenberg

Gemarkung Flur Flurstücke
Rastenberg 8 674/4 (teilw.), 677 (teilw.), 678, 679, 680 (teilw.), 686 

(teilw.), 697 (teilw.), 698 (teilw.), 701/4, 703 (teilw.), 
707, 708/2, 709/3, 708/4, 708/5, 718/1, 1279 (teilw.), 
1280 (teilw.) und 1281 (teilw.)

Den Bürgern (der Öffentlichkeit) wird in der Zeit vom

26.02.2024 bis 29.03.2024

die Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke, 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung,
im Bürgerbüro der Stadt Kölleda, Markt 1, 99625 Kölleda
zu folgenden Zeiten:

Montag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zusätzlich in der im Bürgerbüro der Stadt Kölleda,
Außenstelle Rastenberg, Markt 1, 99636 Rastenberg

Dienstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu informieren und sich zu der Planung zu äußern.

Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 05.06.2023
Beschluss-Nr. RB/171/2023:
Satzung der Stadt Rastenberg über ein besonderes Vorkaufsrecht 
im Geltungsbereich des Bebauungsplan 1/23 Solarpark „Am Roll-
bach“ in Rastenberg
Der Stadtrat der Stadt Rastenberg beschließt die als Anlage beigefügte 
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in Rastenberg.

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste

03.03.2024 | Okuli
09:00 Uhr Roldisleben
10:15 Uhr Rastenberg
08.03.2024
17:00 Uhr Guthmannshausen - Weltgebetstag 2024

im Kulturhaus
10.03.2024 | Laetare
10:15 Uhr Eßleben
14:00 Uhr Teutleben
17.03.2024 | Judika
09:00 Uhr Rastenberg
10:15 Uhr Mannstedt
14:00 Uhr Guthmannshausen
24.03.2024 | Palmsonntag
10:15 Uhr Großneuhausen
28.03.2024 | Gründonnerstag
17:00 Uhr Olbersleben
20:00 Uhr Rastenberg mA
29.03.2024 | Karfreitag
09:00 Uhr Teutleben mA
10:30 Uhr Guthmannshausen mA
15:00 Uhr Mannstedt mA
31.03.2024 | Ostersonntag
05:00 Uhr Eßleben
09:00 Uhr Roldisleben
10:00 Uhr Großneuhausen
10:30 Uhr Olbersleben

Frauenkreise:

Guthmannshausen: 20.03.24 14:00 Uhr
Olbersleben: 13.03.24 14:00 Uhr
Mannstedt: 05.03.24 14:00 Uhr

PFARRAMT RASTENBERG

Pfarrer Hans-Ulrich Bayer
Mail: evk-bay@web.de
Tel: 036377/80324
Sprechzeiten Pfarrbüro:
dienstags 09:00 - 15:00 Uhr
Lossaer Straße 8, 99636 Rastenberg
Telefon: 036377/80324
Fax: 036377/83609
Mail: pfarramt.rastenberg@ekmd.de
Regionalsekretärin: Nicole Heimbürge
Tel.: 0176/44481301 o. 03644/5159700
Mail: nicole.heimbuerge@ekmd.de

Besuchen Sie uns im Internet
E-Mail-Adresse: info@rastenberg.de

Internet: http://www.rastenberg.de
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Montag u. Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Verstöße wegen der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und § 
2 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen der Satzung ist nach § 215 BauGB unbeachtlich, wenn die 
Verletzung nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda geltend ge-
macht worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die Geltendmachung von etwaigen Entschädigungsansprüchen für 
eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 
18 und des § 18 Abs. 3 über das Erlöschen der Entschädigungsansprü-
che bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen.

Amtliche Bekanntmachung

Gewässerschau im Verbandsgebiet

Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach führt in 
der Zeit vom 30.01.2024 bis 25.04.2024 15 Gewässerschauen durch.
Teilnehmer sind die Städte und Gemeinden, Fachbehörden, das TMU-
EN, Landwirte und interessierte Bürger.

Der Termin für die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda mit den Mitglieds-
gemeinden Rastenberg, Großneuhausen, Kleinneuhausen und Ostra-
mondra ist der 07.03.2024.

Treffpunkt: 09:00 Uhr / Gemeindeverwaltung Kölleda, Markt 24,

Sömmerda, 10.01.2024
Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach
Tel. 03634-684981
Maik Weise, Geschäftsführer

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung 
des zweiten Entwurfs zur Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms Thüringen in den 
Abschnitten

1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien, 2.2 Zentrale 
Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen, 2.3 
Mittelzentrale Funktionsräume und 5.2 Energie

Bezug:

a) Bekanntmachung vom 14. Februar 2022
(Thüringer Staatsanzeiger Nr. 7/2022)

b) Bekanntmachung vom 2. Januar 2023
(Thüringer Staatsanzeiger Nr. 1/2023)

Mit o.g. Bezugsbekanntmachungen wurde im Jahr 2022 ein Verfahren 
zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 
(LEP) eingeleitet (vgl. Bezug a) und im Jahr 2023 über die Einsichtnah-
me- und Beteiligungsmöglichkeiten zu einem ersten Planentwurf infor-
miert (vgl. Bezug b). Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens zum 
ersten Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thü-
ringen wurde dieser auf Grundlage der eingegangenen Anregungen und 
Hinweise überarbeitet. Im Ergebnis der Abwägung ergeben sich mit dem 
vorliegenden zweiten Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungs-
programms Thüringen sieben, nachfolgend dargestellte wesentliche Än-
derungen im Vergleich zum ersten Entwurf (Reihenfolge entsprechend 
der LEP-Gliederung):

Raumstrukturen
1. Orientierung der Raumstrukturen an den Mittelzentren und Mittelbe-

reichen. Die Raumstrukturtypen werden damit übersichtlicher und 
klarer strukturiert ausgewiesen. Die Weiterentwicklung bzw. Ver-
gleichbarkeit mit dem LEP 2025 ist stärker gegeben.

2. Konsequente Aufgabentrennung zwischen rahmengebender Lan-
desplanung und konkret planender Regionalplanung. Die Abgren-
zung der Raumstrukturtypen erfolgt weiterhin im LEP. Konkrete 
Regelungen für die unterschiedlichen Raumstrukturtypen sind nun-
mehr vollständig Aufgabe der Regionalplanung.

Zentrale Orte
3. Nordhausen wird zusätzlich als Oberzentrum ausgewiesen. Damit 

befindet sich in jeder der vier Thüringer Planungsregionen ein Ober-
zentrum.

4. Das funktionsteilige Oberzentrum Südthüringen wird um die Städ-
te Meiningen und Schmalkalden ergänzt. Die Partner nehmen die 
Funktionen in unterschiedlicher Kooperationstiefe innerhalb eines 
Kooperationsraums wahr.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates  ........................... 14+1
davon anwesend  .............................................................................. 10+1

Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Amtliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Rastenberg hat in seiner Sitzung am 05.06.2023 
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr.: 1/23 „Solarpark 
Am Rollbach“ in Rastenberg gefasst. Zur Sicherung der Planung hat der 
Stadtrat ebenfalls in dieser Sitzung eine Vorkaufsrechtssatzung für die-
sen Geltungsbereich des Bebauungsplanes erlassen.

Die Satzung wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Sömmer-
da gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Der öffentlichen Bekanntma-
chung entgegenstehende rechtsaufsichtliche Bedenken hat die Kommu-
nalaufsicht mit Schreiben vom 15.08.2023 nicht geltend gemacht.

Die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr.: 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in Rastenberg wird 
hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Vorkaufsrechtssatzung in Kraft.

Satzung 
über ein besonderes Vorkaufsrecht 

im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 1/23 

„Solarpark Am Rollbach“ in der Stadt Rastenberg 
(Vorkaufsrechtssatzung)

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) hat der Stadtrat der Stadt Rastenberg in seiner Sitzung am 
05.06.2023 folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Zweck der Satzung

Der Stadtrat der Stadt Rastenberg hat am 05.06.2023 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in der Stadt 
Rastenberg beschlossen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet 
steht der Stadt Rastenberg ein besonderes Vorkaufsrecht zu.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus der als An-
lage 1 beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Satzung ist. Er bezieht 
sich auf die im Geltungsbereich des in der Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ aufgeführten Grund-
stücke (Anlage 2).

§ 3
Vorkaufsrecht

An den im Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtssatzung liegenden 
Grundstücken und Grundstücksstellen steht der Stadt Rastenberg ein 
besonderes Vorkaufsrecht gemäß den Bestimmungen des BauGB zu. 
Die Stadt Rastenberg übt ihr Vorkaufsrecht gem. § 27 a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB zugunsten eines Dritten, dem Erschließungsträger, aus.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung über das Vorkaufsrecht tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Rastenberg, 15.08.2023
Winter
Bürgermeisterin

Anlagen:

1 Plan Geltungsbereich
2 Grundstücksliste

Anlage 1: siehe Auslegungshinweis
Anlage 2
Liste der Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in der Stadt Rastenberg

Gemarkung Flur Flurstücke
Rastenberg 8 674/4 (teilw.), 677 (teilw.), 678, 679, 680 (teilw.), 686 

(teilw.), 697 (teilw.), 698 (teilw.), 701/4, 703 (teilw.), 
707, 708/2, 709/3, 708/4, 708/5, 718/1, 1279 (teilw.), 
1280 (teilw.) und 1281 (teilw.)

Auslegungshinweis
Jedermann kann die Satzung der Stadt Rastenberg über ein besonderes 
Vorkaufsrecht (Vorkaufsrechtssatzung) im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 1/23 „Solarpark Am Rollbach“ in Rastenberg ab sofort in 
der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda, Markt 24, 99625 Kölleda, Zimmer 
6, zu folgenden Zeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen:
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• Thüringer Landesverwaltungsamt,
Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar,
Haus 2, Zimmer 2611

Montag
bis Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr
Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr

• Thüringer Landesverwaltungsamt,
Regionale Planungsstelle Ostthüringen,
Puschkinplatz 7, 07545 Gera,
Etage 2, Zimmer 215

Montag
bis Donnerstag: 07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 07.00 - 12.00 Uhr

• Thüringer Landesverwaltungsamt,
Regionale Planungsstelle Nordthüringen,
Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen,
Etage 1, Zimmer 1.32

Montag
bis Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr

• Thüringer Landesverwaltungsamt,
Regionale Planungsstelle Südwestthüringen,
Karl-Liebknecht-Straße 4, 98527 Suhl,
Haus 3, Zimmer 1.39/1.40

Montag bis Freitag: 08.00 - 13.00 Uhr

In begründeten Fällen können die o.g. Unterlagen als Papierexemplar 
beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft angefor-
dert werden.

Ihre Stellungnahme an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft übermitteln Sie bitte bis zum

15. März 2024

vorzugsweise über die eingerichtete Beteiligungsplattform unter der In-
ternetadresse
https://fortschreibung-lep.thueringen.de

Alternativ können Sie ihre Stellungnahme mit dem Betreff „Landesent-
wicklungsprogramm“ auch

• per E-Mail an poststelle@tmil.thueringen.de
• oder an: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, 

Referat Raumordnung und Landesplanung, Werner-Seelenbinder-
Straße 8, 99096 Erfurt

senden. Eine Eingangsbestätigung oder Beantwortung der Stellungnah-
me erfolgt nicht.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 
5 Satz 1 ThürLPlG bei der Beschlussfassung über die Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms Thüringen unberücksichtigt bleiben.

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft und zu Ihren Rechten nach der EU-
Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet unter: https://infra-
struktur-landwirtschaft.thueringen.de/ueber-uns/datenschutz

Auf Wunsch wird Ihnen eine Papierfassung der Informationen zum Um-
gang mit Ihren Daten übersandt.

Erfurt, den 16. Januar 2024
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Im Auftrag
Thomas Walter
in Vertretung des Abteilungsleiters

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Erfurt, 16.01.2024
Az.: 1080-51-8103/46-6-128807/2023

Erneuerbare Energien
5. Ausbaubedarf der Stromverteilnetze wird besonders hervorgeho-

ben und als Grundsatz neu aufgenommen. In den nächsten Jahren 
dürfte ein erheblicher Ausbaubedarf bestehen, der raumverträglich 
erfolgen soll und mit dem Ausbau der Energieanlagen, insbesonde-
re der Windenergie- und Freiflächenphotovoltaikanlagen koordiniert 
werden muss.

6. Regionale Teilflächenziele für Vorranggebiete Windenergie werden 
im Lichte der Stellungnahmen sowie an der aktuellen Vorgehenswei-
se des Bundes angelehnt überarbeitet. Die Methodik wird als Anlage 
Teil des zweiten LEP-Entwurfs.

7. Einführung der Option einer zwischen Regionalen Planungsgemein-
schaften verbindlich abgestimmten Abweichung von den regionalen 
Teilflächenzielen im LEP bei Einhaltung des 2,2-%-Flächenbeitrags-
werts für Thüringen. Diese neu eingeführte Option ermöglicht es 
nunmehr den Regionalen Planungsgemeinschaften selbst, eine Ver-
teilung der Vorranggebiete Windenergie in eigener Verantwortung 
vorzunehmen. In der Summe muss jedoch der Flächenbeitragswert 
von 2,2 % erreicht werden.

Am 16. Januar 2024 hat die Thüringer Landesregierung den zweiten Ent-
wurf zur o. g. Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 
beschlossen und das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft als oberste Landesplanungsbehörde mit der Durchführung der 
Beteiligung der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen sowie 
der Öffentlichkeit beauftragt.

Gemäß § 9 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 1 Thüringer 
Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) ist der Entwurf zur Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms Thüringen auf den Internetseiten des 
Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft als der für 
die Aufstellung dieses Raumordnungsplans zuständigen Stelle bereitzu-
stellen sowie bei diesem öffentlich auszulegen.

Der Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thürin-
gen umfasst:

• Textteil und Begründung, einschließlich Umweltbericht als gesonder-
ten Teil der Begründung

• Karte 1 Raumstruktur,
• Karte 2 Zentrale Orte, Mittel- und Grundversorgungsbereiche sowie
• Anlage zur Begründung „Herleitung der regionalen Flächenziele zur 

Umsetzung des Flächenbeitragswertes gemäß dem Wind-an-Land-
Gesetz in Thüringen“

Zusätzlich werden folgende zweckdienliche Unterlagen ausgelegt:

• Eckpunkte des Leitbildes und der Leitlinien für die Gemeindeneu-
gliederung in Thüringen

• Regionales Entwicklungskonzept „Entwicklung Oberzentrum Südt-
hüringen“

• Metastudie: Potenziale Vorranggebiete Windenergie
• Herleitung der Dichtezentren für kollisionsgefährdete Vogelarten in 

Thüringen, Stand 8/2023 (Text und Karte; GIS-Daten zur Karte der 
Dichtezentren)

• luftfahrtrechtliche Bauschutzbereiche in Thüringen, Stand 7/2023 
(Kartendarstellung und GIS-Daten)

• Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025, in Kraft getreten am 
5. Juli 2014

• erster Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms 
Thüringen 2025 vom 22. November 2022

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft als die für 
die Aufstellung dieses Raumordnungsplans zuständige Stelle macht im 
Rahmen der zweiten Auslegung von der Möglichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 5 ThürLPlG zur Verkürzung der Auslegungszeit in angemessener 
Weise Gebrauch. Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gemäß § 
3 Abs. 2 Satz 3 ThürLPlG bekannt gemacht. Die o. g. Unterlagen stehen 
in der Zeit

vom 5. Februar 2024 bis einschließlich 15. März 2024

auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft als oberster Landesplanungsbehörde unter nachfolgen-
der Adresse zur Einsichtnahme und zum Herunterladen bereit:
https://fortschreibung-lep.thueringen.de

Die o. g. Unterlagen liegen zudem im

• Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,
Dienstgebäude II, Max-Reger-Straße 4-8, 99096 Erfurt,
1. OG, Raum C 201

aus.

Montag, Dienstag
und Donnerstag: 09:00 - 11:30 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 11:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr,
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Als zusätzliches Informationsangebot liegen die o. g. Unterlagen zur Ein-
sichtnahme während der angegebenen Zeiten an nachfolgend genann-
ten Stellen aus:
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Wichtiger Hinweis: 

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist 

die Fahrkasse der Sparkasse 

Mittelthüringen derzeit leider nicht 

einsatzbereit und dieser Haltepunkt 

kann daher aktuell nicht bedient 

werden. 

Sobald sie wieder zur Verfügung 

steht, werden wir Sie informieren. 

In dringenden Fällen können Sie in 

den Filialen der großen 

Supermarktketten beim Einkauf an 

der Kasse Bargeld abheben. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Das Bürgerbüro Kölleda informiert:
Aufgrund von Renovierungsarbeiten hat das Bürgerbüro der Stadt 
Kölleda in der Zeit vom 21. bis einschließlich 24.02.2024 geschlos-
sen.

In der Zeit vom 26.02. bis voraussichtlich 13.03.2024 finden die 
Sprechstunden in Kölleda im eingeschränkten Betrieb statt. Der 
Eingang des Bürgerbüros befindet sich während dieser Zeit in der 
Bäckergasse.

In der Zeit vom 14. bis einschließlich 16.03.2024 ist das Bürgerbüro 
erneut geschlossen.

Während der Renovierungsarbeiten finden an den Samstagen keine 
Sprechstunden statt.

Das Bürgerbüro in Rastenberg ist ab 01.02.2024 bis auf Weiteres 
donnerstags nicht besetzt. Die Sprechzeit am Dienstag (10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) bleibt weiterhin bestehen.

S. Pachl
Mitarbeiterin Bürgerbüro

Nichtamtlicher Teil

Geburtstagsglückwünsche

Die Stadt Rastenberg gratuliert allen 
Geburtstagskindern recht herzlich..
Wir wünschen den Jubilaren

Gesundheit und Wohlergehen.

Genieß’ die Gegenwart mit frohem Sinn,
sorglos, was dir die Zukunft bringen werde.

Doch nimm’ auch bittern Kelch mit Lächeln hin -
vollkommen ist kein Glück auf dieser Erde.

Jana Austen

Informationen

Sparkassenmobil - Info
Das Sparkassenmobil ist an nachfolgenden Terminen in Rastenberg vor 
Ort. Hier können sie den Geldautomaten zur Bargeldbeschaffung und 
den Kontoauszugsdrucker nutzen. Es können auch ausgefüllte Überwei-
sungsträger eingereicht werden.

Fahrplan Mobiler Geldautomat der Sparkasse Mittelthüringen
Haltepunkt: Rastenberg, Kirchallee, vor ehemaliger Sparkasse

Do 07.03.2024 09:30 Uhr

Di 19.03.2024 15:30 Uhr

Do 04.04.2024 09:30 Uhr

Bitte Hinweis beachten!
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Entsorgungsunternehmen: Nachauftragnehmer / Ansprechpartner

beauftragt: Weimann 
Umwelt- und Kanaldienstleistung

Remondis GmbH & Co. KG Kastanienallee 9
Hammerecke 4 99718 Obertopfstedt
99310 Arnstadt Tel:     (03636) 700 500

Fax:    (03636) 701 097

Bachra September - November 30.09. - 29.11. 40 - 48
Rastenberg Juli - September 22.07. - 19.09. 30 - 38
Roldisleben September - Oktober 23.09. - 25.10. 39 - 43
Rothenberga September - Oktober 23.09. - 25.10. 39 - 43
Schafau September - Oktober 23.09. - 25.10. 39 - 43

Der Abwasserzweckverband "Finne" informiert, dass die Entsorgung der Inhalte privater
Mehrkammerabflußgruben, abflussloser Gruben und Trockentoiletten im Jahr 2024 entsprechend dem
nachfolgenden Plan durchgeführt wird.
Wir möchten Sie bitten, die Entsorgung in dem für Ihren Ort angegebenen Zeitraum durchführen zu lassen.
Das vom Abwasserzweckverband "Finne" beauftragte Entsorgungsunternehmen informiert nicht mehr mit
einem Wurfzettel zur bevorstehenden Entsorgung. Wir weisen Sie hiermit höflichst daraufhin, die
Entsorgungszyklen einzuhalten. Es empfiehlt sich, einen konkreten Entsorgungstermin mit dem unten
genannten Entsorgungstermin im Vorfeld abzustimmen. Nur das vom Abwasserzweckverband "Finne"
beauftragte Entsorgungsunternehmen ist berechtigt die Entsorgung der Fäkalien durchzuführen. Desweiteren
möchten wir Sie in Kenntnis setzen, dass Teilentleerungen grundsätzlich unzulässig sind.

Wissenswertes

Arboretum Roldisleben
Im Rastenberger Ortsteil Roldisleben gibt es seit einigen Jahren ein Ar-
boretum, d.h. eine Anpflanzung verschiedener Bäume und Sträucher so-
wohl einheimischer als auch neu eingeführter Arten. Inzwischen sind es 
über 165 verschiedene Arten.

Der Verein „Grüner Salon“ hat sich bei der Anpflanzung auch zum Thema 
„Klimawandel“ Gedanken gemacht. Einige angepflanzte Arten werden 
auch als sogenannte „Klimabäume“ bezeichnet, wie z.B. der Eisenholz-
baum, die Zelkove, der Amberbaum, der Zürgelbaum usw., und „sollen“ 
mit den „neuen“ klimatischen Bedingungen unserer Region besser zu-
rechtkommen, als einige einheimische Arten.

Im Arboretum ist jeder Baum und Strauch beschriftet. Einige Arten haben 
auch einen QR-Code auf dem Schild, der Wissenswertes über die Art 
bzw. Gattung enthält.

Wir freuen uns immer wieder, wenn Schüler das Arboretum nutzen, um 
z.B. für Aufgaben im Biologie-Unterricht sich Anregungen (wenn auch 
oft mit ihren Eltern) oder Fakten holen (z.B. für ein Herbarium). Um die-
ses Arboretum noch besser in den Blickpunkt zu rücken, haben wir uns 
ein größeres attraktiveres Eingangsschild vorgestellt. Der Gedanke kam 
auch bis zu Siegfried Huber und der sagte sofort, das mache ich euch.

Wie das Bild zeigt, ist es schon fertig und wir sind der Meinung, das hat 
er gut hinbekommen. Im Frühjahr wird es dann aufgestellt.
Übrigens in der Bienen-Garten-Kirche in Roldisleben gibt es auch zum 
Thema Arboretum eine kleine Ausstellung; z.B. Holzarten und Bäume 
des Jahres (Bildergalerie). Im Arboretum findet man jeden „Baum des 
Jahres“ in „echt“, wenn auch noch nicht so groß, denn es wurden ja junge 
Bäume gepflanzt. Manche von denen wachsen schneller heran (wie z.B. 
Weiden), andere werden Jahre brauchen, um sehenswerten Zuwachs 
zu bekommen.

Auch wer sich nicht sicher ist, worin der Unterschied zwischen Fichte 
und Tanne besteht, kann hier Vergleiche anstellen. Wer mehr wissen will 
bekommt bei einer Anmeldung auch Erklärungen vom Initiator des Arbo-
retums Herrn Bismark (0363774661).

Übrigens der Vorteil dieses Arboretums gegenüber dem Naturlehrpfad 
besteht vor allem darin, dass das Areal ebenerdig ist und somit auch für 
ältere Menschen gut begehbar ist (barrierefrei).
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Kindertagesstätten
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Vereine und Verbände

Festumzug zum 60.
Kirschfest

A U F R U F  Z U R  T E I L N A H M E  A M

Liebe Rastenberger, 

Hiermit möchten wir alle Bürger, Firmen, Vereine und
Verbände der Stadt Rastenberg und ihrer Ortsteile zur

Teilnahme am Festumzug einladen. Dieser findet am 13. Juli
um 14 Uhr statt.

Die Teilnehmenden sind dazu aufgerufen einen kreativen
Beitrag zum Umzug zu leisten. Jeder kann sich bzw. seine

Firma, seinen Verein oder Verband mit Plakaten, Fahnen oder
Fahrzeugen präsentieren. 

Seid dabei beim Jubiläumsumzug des 60. Rastenberger
Kirschfestes!

Kontakt unter E-Mail: info@kirschfestkomitee.de oder den
Sozialen Netzwerken bzw. persönlich unter: 01732955576
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Liebe Rastenberger, 
natürlich gibt es den Feuerwehrverein Rastenberg e.V. 
noch!

Im November 2023 wurde ein neuer Vorstand für den Feuerwehrverein 
Rastenberg e.V. gewählt. Seitdem besteht der Vorstand aus der Vereins-
vorsitzenden Michelle Eilenstein (in der Mitte), stellvertretender Vorsit-
zender Sven Barth (links) und Chantal Pluta (rechts) als Kassenwartin.

Wir freuen uns auf eine schöne Amtszeit mit euch und schöne Erinnerun-
gen bei Veranstaltungen.

Vorstand Feuerwehrverein Rastenberg e.V.

Einladung zum 
Osterspaziergang

Der Heimatverein Rastenberg e. V.
lädt alle großen und kleinen Heimatfreunde zum

„Traditionellen Osterspaziergang“ am 30.03.2023,
9.30 Uhr ab Rathaus Rastenberg

recht herzlich ein!

Wir haben uns eine schöne und abwechslungsreiche Tour ausge-
sucht.
Bei guter Laune und viel Spaß starten wir unseren Spaziergang, 
unterwegs gibt es einige Überraschungen und für die Verpflegung 
ist auch gesorgt.
Die Route wird im Schaukasten des Heimatvereines bekanntgege-
ben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Neues vom Feuerwehrverein Rastenberg e.V.

Weihnachtsbaumverbrennen

Am 13.1.2024 fand unser Weihnachtsbaumverbrennen in der Feuerwehr 
Rastenberg statt. Unsere Jugendfeuerwehr sowie Einsatzabteilung ha-
ben ab 9.00 Uhr die Weihnachtsbäume fleißig eingesammelt und in der 
Feuerwehr abgeladen. Die Jugendfeuerwehr hatte dabei viel Spaß und 
als Stärkung gab es noch Mittagessen für unsere fleißigen Helfer.
17.00 Uhr wurden dann die Tore für unsere Besucher geöffnet und sie 
wurden mit den Düften von Glühwein, Kinderpunsch, Stockbrot und Grill-
hähnchen herzlich empfangen.
Die Veranstaltung wurde gut besucht und die Vorfreude auf das Traditi-
onsfeuer wird immer größer.

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Vereinsmitgliedern, der Ein-
satzabteilung, der Jugendfeuerwehr Rastenberg und den Einwohner von 
Rastenberg für die schöne Veranstaltung.

Vorstand Feuerwehrverein Rastenberg e.V.
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Neuigkeiten vom  
HSV 07 Rastenberg e. V.

„Revier-Derby“

Die Punktspiele der TT-Männermannschaften gegen 
die Mannschaften des SV Empor Buttstädt werden 
immer mit Spannung erwartet. Waren doch die Grün-
dungsmitglieder des HSV 07 früher alle Spieler in 
Buttstädt, so ist über die Jahre eine schon legendä-
re - durchaus freundschaftliche - Rivalität gewachsen. 
Am 3. Februar war es wieder soweit: die 1. Männer-
mannschaft des HSV 07 bestritt ihr Heimspiel gegen 
die 2. Mannschaft aus Buttstädt. Da unsere 2. Mann-
schaft das letzte Match in Buttstädt gegen Buttstädt 3 
haushoch verloren hatte, befürchteten alle eine Zitter-
partie. Das Gegenteil ist eingetreten, zittern mussten 
die Buttstädter Spieler. Die Spannung stieg mit jedem 
Satz, unseren Männern gelang einfach alles. Alle Spie-
ler konnten ihre Spiele gewinnen, ohne Punktverlust 
siegten sie mit 8 : 0 Punkten! Glückwunsch! Mit die-
sem Sieg ist der Verbleib in der 3. Bezirksliga gesichert! 
Die Stimmung im Anschluss war natürlich ausgelassen 
und fröhlich. Leider ist es immer noch nicht möglich, so 
einen tollen Nachmittag in geselliger Runde ausklingen 
zu lassen. Ein Raum, wo wir uns spontan oder auch 
geplant zusammensetzen können, ist unserem Verein 
leider immer noch nicht vergönnt. Wir hoffen auf eine 
baldige Lösung im Sinne unserer Sportler und Sport-
lerinnen.

Fitness gegen den Winterblues

Auch wenn es sich im Moment wirklich nicht nach Win-
ter anfühlt, kann so manchem das Schmuddelwetter 
und die Dunkelheit aufs Gemüt schlagen. Wir machen 
was dagegen. Mittwochs in der Turnhalle mit einem 
abwechslungsreichen Sportprogramm, so z. B. Stati-
onstraining, Koordinationsübungen, Stretching usw., 
was uns allen guttut und für gute Laune sorgt. Unsere 
Monika Becker sorgt immer dafür, dass wir ordentlich 
gefordert werden - jede nach ihren Möglichkeiten.

Die Teilnahme an der Winterwanderung Richtung Pol-
terplatz und weiter zum Sportplatz Tauhardt bei herr-
lichstem Sonnenschein war natürlich Balsam für die 
Seele. Das Laufen in der Natur mit Gleichgesinnten, 
angenehme Gespräche, ausruhen bei Bratwurst und 
Glühwein oder Kaffee und Kuchen, der gemeinsame 
Heimweg, Ankunft in Rastenberg bei einbrechender 
Dunkelheit, so schön kann ein Sonntagnachmittag 
sein. Danke an die Organisatoren. Bei ca. 250 Teilneh-
mern an der Wanderung waren immerhin ca. 45 - 50 
Rastenberger dabei. Schön!

Unsere Jüngsten

Nachdem unsere Kinder ihren ersten Auftritt beim Ras-
tenberger Weihnachtsmarkt mit Bravour gemeistert 
haben, sind sie beim wöchentlichen Training mit Be-
geisterung dabei. Auch wenn das sich einfügen in ein 
Team nicht immer leicht ist, haben die Kinder Freude 
an der Bewegung mit Musik. Die geforderten Übungen 
absolvieren sie eifrig und sind stolz auf ihre Erfolge. Wir 
freuen uns auf den nächsten Auftritt.

Mit sportlichen Grüßen
Gaby Hesse
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Termine Bibliothek Schuljahr 2024

Werte Besucher der Bibliothek in Rastenberg,
auch in diesem Schuljahr möchten wir Sie wieder

mit Kaffee und Kuchen am
Dienstag von 15.30 - 17.00 Uhr

verwöhnen.
Folgende Termine sind geplant:

05.03.2024 09.04.2024
07.05.2024 04.06.2024

Die Schüler der Schülerfirma „Café-Klatsch“
der Finneckschule „Maria Martha“

freuen sich auf Ihren Besuch.

Schüler�rma „Café-Klatsch“

LESECAFÉ

Buchlesung in der Bibliothek
Am Freitag, den 01.03.2024,

wird Anett Hädrich Bücher von Joachim Meyerhoff vorstellen und 
daraus lesen.
Der Eintritt zugunsten der Bibliothek beträgt 5 €.

Wir bitten um eine Voranmeldung unter den Telefonnummern:
036377 76737 (Bibliothek) oder
036377 4129 (Sibylle Künzler).

Bunte Fenster fürs Raspehaus
Die Idee vom letzten Kreativwettbewerb,

„Bunte Fenster für das Raspehaus“
zum Tag des offenen Denkmals, wird aktuell umgesetzt.
Erste bunte Fenster wurden von den Bauarbeitern an der Giebelseite 
vom Raspehaus angebracht. Danke für die Unterstützung von Frank 
Koch, er hat die Kunstwerke digitalisiert und auf Planen gebracht. Großer 
Dank geht an alle Teilnehmer des Kreativwettbewerbs und Unterstützer 
vom Raspehaus. „Gemeinsam geht mehr“.

Aktuell läuft eine bundesweite Spendenaktion der deutschen Stiftung 
Denkmalschutz für das Raspehaus, „Denkmal in Not“, unter www.denk-
malschutz.de/denkmal-in-not

Bald werden beide Giebel gesichert sein, dann soll ein neues Dach fol-
gen. „Jeder Euro zählt“.

Andreas Martini
Vorsitzender Förderverein Raspehaus e.V.
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renovieren und zu erweitern. Ich erklärte ihm, dass dies eigentlich nicht 
meinem Modell der Hilfe entspricht, aber am nächsten Tag habe ich San-
dra gebeten, dem Pfarrer auszurichten, dass er durchaus mal einen Kos-
tenvoranschlag dafür erarbeiten könnte, um den Umfang eines solchen 
Engagements abschätzen zu können. Diese liegt mir noch nicht vor, aber 
Gründlichkeit geht hier unbedingt vor. Was sich daraus ergibt, werde ich 
sehen und darüber auch an dieser Stelle berichten.

Wer mehr Fotos und auch Videos zu meiner privaten Hilfsaktion, welche 
inzwischen von vielen Menschen materiell und auch finanziell unterstützt 
wird, sehen möchte, den verweise ich auf die Facebook Seite der Ras-
tenberger Wählergemeinschaft: „Gemeinsam für Rastenberg“.

Sonstiges

Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Rastenberg

Am Dienstag, den 05.03.2024 findet unsere diesjährige Vollver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Rastenberg für das Jagdjahr 
2023 / 2024 statt.

Mitglieder, die die Jagdpacht noch nicht geltend gemacht haben, 
möchten dies bitte bis zum 26.02.2024 mit einem gültigen Grund-
buchauszug nachweisen.

Bei Rückfragen:
Roland Henning
Tel. 0175-2303431

Termin Vollversammlung: 05.03.2024
Ort: Rastenberg/ Leukrotziech 3
Zeit: 17.00 Uhr

Der Vorstand

Aktuelles vom Hilfsprojekt Madagaskar!
Am 02. Februar bin ich von einer neuntägigen Reise nach Madagaskar 
zurückgekehrt. Zu Beginn habe ich in Antananarivo, der Hauptstadt Ma-
dagaskars, die Unterkunft der siebzehnjährigen Rosanah besucht, wel-
che seit vergangenem Oktober auf meine Initiative über drei Jahre den 
Beruf einer Alten- Und Krankenpflegerin (mit international anerkanntem 
Zertifikat) erlernt und gleichzeitig dreimal die Woche das dortige Goethe-
Institut besucht, um die deutsche Sprache zu lernen.
Nach der Eröffnung eines Sonderkontos (noch nicht volljährig) haben wir 
gemeinsam die Kosten für das erste Jahr eingezahlt und anschließend 
ein Bett und eine Matratze gekauft. Aus den zahlreichen Kleiderspenden 
habe ich ihr auch entsprechende Kleidung und manch andere nützliche 
Dinge, unter anderem ein Smartphone eines Rastenberger Spenders so-
wie einige Lehrbücher für Franzosen, welche Deutsch lernen wollen, mit-
gebracht. Nun können wir schneller kommunizieren und ich bin fest da-
von überzeugt, dass Rosanah diese, ihr gebotene Chance nutzen wird. 
Sie kann bereits zählen und wir werden sicher bereits in einigen Monaten 
unsere Korrespondenz von französisch auf Deutsch umstellen können.

Im Mittelpunkt meiner diesmaligen Reise stand die erstmalige Durchfüh-
rung zweier Benefizveranstaltungen in Tulear, der rund 150.000 Einwoh-
ner zählenden Distrikthauptstadt im Süden an der Westküste Madagas-
kars. Obwohl gerade Regenzeit ist, hat es die ganzen sechs Tage dort 
nicht einmal geregnet. Die Temperaturen waren immer jenseits der 30 C°, 
für das Schlafen ohne Klimaanlage, eine echte Herausforderung.
Wir haben dann zuerst auf dem lokalen Markt 100 kg Reis und im ein-
zigen Supermarkt der Stadt dreißig Liter Sonnenblumenöl und sechzig 
Stück Seife gekauft.

Die erste Veranstaltung wurde am 27.01.24 im Klassenzimmer einer 
Schule durch Yvonne und dem zuständigen Gemeindepfarrer für fünf-
zehn arme Familien organisiert. Zusätzlich hatte Yvonne, welche mit ihrer 
Mutter in einem etwas „besseren Slum“ wohnt, wo aber jeder größere 
Niederschlag zur Überflutung der Wohnung führt, fünfzehn Kleiderpake-
te gepackt, welche über eine Verlosung an diese Familien übergeben 
wurden.

Um die Spenden nicht nur einfach zu überreichen, mache ich jedes Mal, 
speziell für die Kinder, aber auch unter Einbeziehung der Erwachsenen, 
ein etwa zweistündiges Fest. Ziel ist es dabei, durch Spiel und Spaß 
und jede Menge Süßigkeiten den Menschen ein bleibendes Erlebnis zu 
schaffen, an das diese sich noch lange Zeit, unter den extrem schwie-
rigen Bedingungen unter denen sie leben müssen, erinnern können. Es 
sind auch Menschen mit all ihren Gefühlen und Nöten und ohne ihren 
tiefen religiösen Glauben und ohne eine solche Erinnerung an ein so 
schönes Ereignis, ist es nur noch schwerer gegen alle Widrigkeiten ihres 
Lebens anzukämpfen.

Bei der zweiten, am 29.01.24 durch Sandra organisierten Veranstaltung 
wurde es am Ende recht emotional. Aus Platzmangel wurde diese in 
eine Kirche verlegt und wir brauchen eine ganze Weile, um zu dieser 
am Rande der Stadt gelegenen zu kommen. Das Wort Kirche impliziert 
vor dem inneren Auge ein entsprechendes Gebäude, aber als der im 
Auto mitfahrende Pfarrer dann darauf verwies, sah ich nur eine Art von 
Schuppen, welcher auch noch baufällig war. Die kleine Kirche gehört zur 
Religionsgemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten und war aufgrund 
der vielen Kinder völlig überfüllt. Man hatte einen Madagassen organ-
siert, welcher recht gut englisch sprach und für mich übersetzte. Nach 
zweistündiger schweißtreibender Arbeit, saß ich dann vor der Kirche und 
rauchte eine kleine Zigarre und verteilte die restlichen Süßigkeiten. Da-
bei lernen die Kinder zum ersten Mal eine Reihe zu bilden und begriffen 
dabei, dass auch der letzte die gleichen Dinge bekommt wie der erste. 
Vorsichtig frage mich dann einer der Männer, welcher wohl in einer Art 
Vorstand der Gemeinde auftrat, ob ich nicht helfen könne, die Kirche zu 
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Kreisvolkshochschule       www.vhs-soemmerda.de
Sömmerda        

Sprachen lernen an der Volkshochschule

Englischkurse für Fortgeschrittene 
Der Englischkurs im Fortgeschrittenenbereich wird seit dem 31. Januar 2024 weitergeführt.  
In diesem Kurs sind noch Plätze frei. Interessenten sind herzlich willkommen!  
Schauen Sie gern zu einer unverbindlichen Schnupperstunde vorbei.

Termine:  mittwochs, 18.00 bis 19.30 Uhr
Kursort:  Kreisvolkshochschule Sömmerda

Englischkurs für Senioren – Neuer Kurs geplant!
Wir sprechen Seniorinnen und Senioren mit keinen bis geringen Englisch- 
Vorkenntnissen an, welche Sympathie für die englische Sprache mitbringen  
und sich künftig einfach besser im täglichen Leben, im Umgang mit den Medien,  
vor allem aber auf Reisen verständigen wollen. 
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer werden am Ende des Kurses in der 
Lage sein, sich einfach und verständlich auszudrücken und einfache Sätze formulieren zu können.
Unser Kursleiter selbst ist ein Senior, der die erforderliche Geduld im Umgang mit der angesprochenen  
Zielgruppe mitbringt und den Spaß am Lernen auch im fortgeschrittenen Lebensalter nicht zu kurz kommen lässt.

Kurstermine:  zweimal wöchentlich, Montag und Mittwoch, 14.00 bis 15.30 Uhr
Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda

Parlez-vous français? – Anfängerkurs Französisch
Sie wollten schon immer gern Französisch lernen? In unserem Anfängerkurs haben Sie die Gelegenheit, mit einer  
Muttersprachlerin Ihre ersten Schritte zu gehen. Mit Fantasie und guter Laune, systematisch und praxisnah können  
Sie die Sprache lernen. Gleichzeitig werden Sie die Möglichkeit haben, Frankreich in seinen vielfältigen Facetten  
kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Sie!

Termin:  mittwochs, 17.30 bis 19.00 Uhr
Kursort:  Kreisvolkshochschule Sömmerda

Chi va piano va sano e va lontano – Ein Kurs für Fortgeschrittene
Ganz von alleine lernt sich Italienisch natürlich nicht. Aber mit jedem Wort kommen Ihnen in diesem Kurs Italien und 
die Menschen näher. Neben der Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Wortschatzes und der Grammatik 
werden in diesen Kursen vor allem auch Schreiben, freies Sprechen sowie verstehendes Hören und Lesen geübt.
In diesem Hybrid-Kurs (Teilnehmer vor Ort in der VHS, Dozent online hinzugeschaltet) gibt es noch freie Plätze.  
Interessieren Sie sich für Italien, für Land und Leute? Dann sind Sie hier richtig. Trauen Sie sich und genießen  
Sie ein wenig „La Dolce Vita“! 
Bei ausreichend Interessentinnen und Interessenten kurzfristiger Kursstart möglich.

Kurstermin:  mittwochs, 16.30 bis 18.00 Uhr
Kursort:  Kreisvolkshochschule Sömmerda

Sie haben Interesse an unseren Angeboten? Wir beraten Sie gern:

Tel.:  03634 612640      Internet:  www.vhs-soemmerda.de 
Fax:  03634 612641         E-Mail:  schulleitung@vhs-soemmerda.de 
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Numismatiker kauft Münzen zum Sammlerwert.

Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung.

Ansprechpartner : Herr Albrecht

Dieter Albrecht GmbH

0151 688 393 38

info@albrecht-ankauf.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

Glückliche Brautkleid- 
Gewinnerin gefunden! 
Bautzen Januar 2024. Das Fachgeschäft für modische 
Anzüge, Braut- und Festmode BrautmodeOutlet.de 
in Bautzen veranstaltete im vergangenen Jahr eine 
Brautkleidverlosung. Die glückliche Gewinnerin wurde 
nun im Landkreis Meißen gefunden. 

Das BrautmodeOutlet Bautzen - bekannt aus Funk und Fern-
sehen - hat vergangenes Jahr eine Brautkleid-Verlosung mit 
überwältigender Resonanz durchgeführt. Die Gewinnerin, 
Sandra Knauer aus dem Landkreis Meißen, konnte ihr Glück 
kaum fassen als sie erfuhr, dass sie das Brautkleid ihrer Träume 
gewonnen hatte. Das Luxuskleid vom deutschen Markenherstel-
ler Weise hat seinen großen Auftritt im Sommer dieses Jahres. 
Mehr soll dazu nicht verraten werden, da es für Bräutigam und 
Hochzeitsgesellschaft eine Überraschung wird. Nur so viel kann 
gesagt werden, die Braut wird aussehen wie eine Prinzessin.  

Die Teilnehmerzahl war sehr groß, da das BrautmodeOutlet in 
Bautzen regelmäßig Kunden aus sehr weit entfernten Regionen 
begrüßt. Es ist bekannt für seine hochwertigen Brautkleider re-
nommierter nationaler und internationaler Markenhersteller. 
Das Geschäft bietet die Möglichkeit, diese traumhaften Kleider 
zu einem sehr günstigen Preis zu ergattern. Gerade in der jet-
zigen Zeit explodierender Preise ist es wichtig aller Orten nach 
guten Angeboten zu schauen. Es werden große Posten mit 
hoher Rabattierung übernommen. Dieser Preisvorteil wird dann 
an die Kundschaft weitergegeben und so kann jeder von diesen 
sensationellen Preisen profitieren. 

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein unvergessliches Ein-
kaufserlebnis zu bieten und ihnen zu helfen, ihren Hochzeit-
straum wahr werden zu lassen“, erklärt Herr Capitain, der 
Geschäftsführer des BrautmodeOutlets. „Wir sind stolz darauf, 
dass wir mit unseren hochwertigen Kleidern und erstklassiger 
Beratung dazu beitragen können, dass jeder Kunde sich an sei-
nem großen Tag rundum wohl und schön fühlt.“ 

Die weiteste Kundin reiste aus Australien an und verband 
ihr Einkaufserlebnis mit einem Ferienaufenthalt in Sachsen. 
Die meisten Kunden kommen aus den neuen Bundesländern, 
aber auch aus Hamburg, Bremen, Köln und München um ein 
Schnäppchen mit teilweise einen Preisvorteil von bis zu 70% zu 
ergattern. 

Wenn auch du deinen Hochzeitstraum wahr werden lassen 
möchtest, besuche das BrautmodeOutlet Bautzen und entdecke 
die Vielfalt an exklusiven Brautkleidern. Vielleicht findest du wie 
Frau Knauer dein Traum-Brautkleid und kannst deinen großen 
Tag in einem Luxuskleid strahlend genießen. 

Doch nicht nur Brautkleider werden im Laden angeboten. Auch 
der Bräutigam und die Hochzeitsgäste können sich auf eine 
große Auswahl an festlicher Mode freuen. Von stilvollen Anzü-
gen bis hin zu eleganten Abendkleidern - das Outlet bietet für 
jeden Geschmack und jeden Anlass das passende Outfit. 

Und das alles zu Outlet – Preisen…! 
Tel.: 03591/3189909
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Schutz vor Starkregen
Die Hochwasserkatastro-
phe im Sommer 2021 wurde 
durch extrem starken Regen 
ausgelöst. Bis zu 200 Liter 
pro Quadratmeter gingen in 
einigen deutschen Regio-
nen innerhalb weniger Tage 
nieder. Solche Wetterereig-
nisse werden nach Ansicht 
von Wetterexperten künftig 
häufi ger vorkommen. Gro-
ße Niederschlagsmengen in 
kurzer Zeit sind gefährlich, 
weil das Wasser dann nicht 
so schnell abfl ießen kann, 
wie es herabregnet und sich 
staut. Das Problem für pri-
vate Hausbesitzer: Sind die 
Kapazitäten in den Kanälen 
erschöpft, kann Abwasser 
auch aus tiefer liegenden 
Einrichtungen wie dem 
Bodenablauf in den Keller 
eindringen. Mit Beginn der 
Starkregensaison in der 
warmen Jahreszeit steigt 
das Risiko solcher Überfl u-
tungen. Was können private 
Grundstücksbesitzer tun?

„Effektive Maßnahmen, um 
sich bei Starkregen gegen 
nasse Überraschungen zu 
schützen, sind Rückstau-
klappen und Hebeanla-
gen“, erklärt Axel Frerichs, 
beim Oldenburgisch-Ost-
friesischen Wasserverband 
(OOWV) Bereichsleiter für 
den Betrieb der Wasserwer-
ke, Kläranlagen und Netze. 

Rückstauklappen funktio-
nieren ähnlich wie ein Ventil: 
Sie lassen das Abwasser 
nur in eine Richtung durch 
und verhindern so bei Rück-
stau im Kanalsystem den 
Rückfl uss.

Entsorger, Hausbesitzer 
und Stadtplaner sollten ge-
meinsam Vorsorge treffen, 
um Schäden durch Starkre-
gen zu vermeiden, empfi ehlt 
Axel Frerichs. Dazu zähle 
etwa die Entsiegelung von 
Flächen, der Niederschlag 
könne sich dann gleichmä-

ßig verteilen und auf na-
türlichem Weg versickern. 
Durchlässige Fugen, Ra-
sengittersteine, Kies oder 
Schotter seien die Alternati-
ve zu gepfl asterten Flächen. 

Als Regenrückhaltebecken 
können zudem naturnah 
angelegte Gartenteiche die-

nen, über sie kann Regen-
wasser gezielt abfl ießen. 
„Auch begrünte Dächer sind 
ein guter Zwischenspeicher 
für Regenwasser“, so der 
Experte. Besonders Flach-
dachgebäude und Schräg-
dächer würden sich für eine 
Bepfl anzung eignen. 
 djd 69637

Foto: djd/Reinhard-Hoevel

Bauen und Wohnen

neo-GARDEN

neo-GARDEN GmbH & Co. KG
Inhaber: Uwe Meersteiner
Forstweg 1
99439 Am Ettersberg
kontakt@neo-garden.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Jetzt zusätzlich 
5% Winter-Rabatt erhalten!
Mit exklusiven Aluminium-Haustüren 
von

11% Winter-Rabatt

Fachzentrum für Treppenlifte
✆ 0 36 77/ 667 4 808

www.Treppenlifte-Ilmenau.de

Sitzlifte • Plattformlifte • Hebebühnen

Fachzentrum für Treppenlifte
✆ 0 36 77/ 667 4 808

www.Treppenlifte-Ilmenau.de

Sitzlifte • Plattformlifte • HebebühnenSitzlifte • Rollstuhllifte

Kostenfreies 

Angebot 

vor Ort
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 Hubschrauber-Rund� ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha�  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mit� ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti� ung 
FLY & HELP gespendet.

 Bestellen Sie jetzt!
 Buchungscode: LW07

 www.hubschraubertag.de oder 
telefonisch unter 02688/989012
 Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

 Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:
Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern 
eine Zukunft. Es fl ießen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne 
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie 
mehr über FLY & HELP unter www.fl y-and-help.de

 Abfl ugorte und Termine 2024
Datum Tag Flug
07.06.24 Freitag Erfurt (vormittags)

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  80.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 140.- p.P.) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

 Veranstalter: Prime Promotion GmbH, 
Änderungen vorbehalten

Ihr Abfl ugort

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.huschraubertag.de

* Die Flüge werden von Berufspiloten 

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt und 

ohne Unterschrift gültig. Barauszahlung 

ist nicht möglich. Bei Verlust des Tickets 

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.hubschraubertag.de

 Reiner Meutsch, Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

 € 80.-
 pro Person ab 

 Ideal als 
Geschenk!

Wir sind schon lange weltweit vernetzt und teilen Ideen und 
Wissen mit lokalen Partnern. Damit arme und aus gegrenzte 
Menschen in Würde leben können.

Wir teilen schon seit 1959.
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Unsere 

Empfehlung:

Schnell noch einen  

Ostergruß im   

Mitteilungsblatt   

schalten!

Ganz sicher freuen sich Ihre Kunden, Geschäftspartner, Vereinsmitglieder und Bekannte 
über Ihre farbenfrohe Dankeschön- und Glückwunschanzeige zu Ostern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   

Dann rufen Sie jetzt schnell noch an!

LINUS WITTICH Medien KG | In den Folgen 43 | 98693 Ilmenau 
Tel. 03677 2050-0 | anzeigen@wittich-langewiesen.de | www.wittich.de

  s.fricke@wittich-langewiesen.de | 0152 59428561
Sybille Fricke | Medienberaterin

03634  3198641| e.koeppe@wittich-langewiesen.de

Eckhardt Köppe | Büroleiter
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BERLSTEDT 
Am Wahl 14b

99439 Am Ettersberg 
(  036452 79 40 

NL WEIMAR
Oststraße 5

99427 Weimar
(  03643 46 85 246

• Ankauf von Schrott und Buntmetallen
• Bereitstellung von Containern 1,5 m³ – 34 m³

(Multicar-, Absetz- und Abrollcontainer)
• Anlieferung und Abholung von Schüttgütern

(Sand, Kies, Erde, Betonrecycling, Frostschutz)
• Anlieferung in Berlstadt / Weimar u. Abholung

von Abfällen im Container
• Entsorgung von Asbest, Mineralwolle, Dachpappe,

Bauschutt, Baustellenabfällen, Sperrmüll etc.
• Mobile Brecheranlage und Siebanlage
• Abriss von Häusern / Scheunen,

Baggerarbeiten, Schachtarbeiten
• Baumfällarbeiten, 

Entfernen von Gräbern,
Entrümpelung von 
Wohnungen / Häusern

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 17.00 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

www.tuev-thueringen.de

Zertifiziert durch Entsorgungsfachbetrieb
          gemäß § 56 KrWG

- Sammeln
- Befördern

- Lagern
- Behandeln

www.containerdienst.pfaffe.net         * containerdienst.pfaffe.net

„Ich mag es, den Überblick 
zu behalten und das 

große Ganze zu verstehen.“große Ganze zu verstehen.“große Ganze zu verstehen.“
Dr. Suzanna Randall |  

Astrophysikerin und Astronautin in Ausbildung 

Dies ist Werbung. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung 
treffen. Diese Dokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und die Anlagebedingungen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer 
Nordthüringer Volksbank eG oder bei Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main. Stand: 1. September 2023.

Kompetenz zahlt sich aus, 
auch bei Ihrem Anlage-CheckAnlage-Check
In einer bewegten Finanzwelt ist es nicht einfach, den Überblick zu 
behalten. Gut, dass es kompetente Partner gibt, die Ihnen helfen, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vereinbaren Sie jetzt einen 
Termin in Ihrer Bank und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit 
Fonds von Union Investment Ihr Geld anlegen können.

Aus Geld Zukunft machen

Hier geht‘s zum

Online-Anlage-Check

Wir kaufen Ihr 
Wohnmobil & Wohnwagen!

0800-1860000 (kostenlos) 
www.ankaufwohnmobile.de

Farbanzeigen

fallen auf!

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-hoehr.deinfo@wittich-langewiesen.de

LW-Service auf einen Klick:

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de


